
Herzlich Willkommen zum 
Informationsabend zur 

Schuleinschreibung 2026/27

Nutzen Sie gerne die Zeit schon mal und 
schauen Sie sich die 

Literaturempfehlungen / Spiele an 



Das erwartet Sie heute Abend

• die Hermann-Zierer Grundschule stellt sich vor
• rechtliche Voraussetzungen zum Eintritt in die Grundschule
• das Einschulungsverfahren 
• die Bedeutung des Begriffes „Schulfähigkeit“ 
• wie Sie als Eltern Ihr Kind unterstützen können

• Hort und Mittagsbetreuung der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. stellen sich vor 

• à Bitte KEINE Bild- und Tonaufnahmen 
 ((PPT wird auf die Homepage gestellt))



Die Hermann-Zierer Grundschule 

• Schulleiterin: Katja David
• Hausmeister: Marius Potocean
• JAS: Angelika Hilpert
• Kinderhort Farbenklecks

• Konrektorin: Julia Schwarzer
• VA: Sandra Fruth
• Mittagsbetreuung



Die Hermann-Zierer Grundschule 

• 07.45 Uhr Beginn „Vorviertelstunde“
• Buskinder werden ab Ankunft an der Schule in der Aula beaufsichtigt 

(Frühaufsicht)
• Buskinder brauchen keine Fahrkarte
• Busplan auf der Homepage

• Kein Parken im Wendehammer und auf dem Lehrerparkplatz
• Gemeinsamer Schulweg in Kleingruppen



Rechtliche Voraussetzungen

1. Der Schulsprengel
2. „Die Schulwahl“
3. Schulanmeldung
4. Einschulungskorridor
5. Die Schuleinschreibung
6. Klassenbildung



Der Schulsprengel

• Schüler einer Volkschule 
erfüllen ihre Vollzeit-
Schulpflicht, in deren 
Schulsprengel sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 



Die Schulwahl

• Sie haben die Möglichkeit, 
• Ihr Kind an einer Privatschule anzumelden.
• Ihr Kind an einer Förderschule anzumelden.



Einschulungsbedingungen



Schulanmeldung an 
der Grundschule

Schulpflichtig werden alle Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Bayern haben und
• bis zum 30. Juni sechs Jahre alt werden
• im Zeitraum vom 01. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden 

und deren Erziehungsberechtigte den Beginn der Schulpflicht nicht 
auf das kommende Schuljahr verschieben (Korridor)
• deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Beginn der 

Schulpflicht verschoben haben
• die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt 

worden sind.



Einschulungskorridor

• Wen betrifft es?
• Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt 

werden ( „KannKind bzw. KorridorKind“)
• Was ist zu beachten? 
• Die Kinder durchlaufen ebenso wie alle anderen Kinder das Anmelde- und 

Einschulungsverfahren
• Die Erziehungsberechtigten entscheiden nach Beratung durch die Schule, ob 

ihr Kind dieses Schuljahr oder erst zum darauffolgenden eingeschult werden 
soll
• Bei Verschiebung ANTRAG bis 10.04.2025 schriftlich à Formular nach der 

Einschreibung (Schulspiel)
• Wenn kein Antrag abgegeben, wird das Kind zum kommenden Schuljahr 

schulpflichtig



Vorzeitige Einschulung 

Vorzeitige Einschulung (auf Antrag schulpflichtig) 
• Schulfähigkeit kann überprüft werden
• Entscheidung über Aufnahme trifft die Schulleiterin
• Nach dem 31. Juli kann ein vorzeitig aufgenommenes Kind nicht mehr 

abgemeldet werden. 

Vorzeitige Einschulung (auf Antrag schulpflichtig) MIT Gutachten
• Schulfähigkeit wird überprüft
• Schulpsychologisches Gutachten erforderlich



Die Schuleinschreibung

• Verbindlicher Termin am 11.03.2025 (ca. 12.30 – 16.30 Uhr) 
• Genaue Uhrzeit erhalten Sie mit den Einschreibeunterlagen (morgen vom 

Kindergarten oder per Post) 
• Schuleinschreibung findet immer an der Sprengelschule statt à auch 

wenn Gastschulantrag gestellt wird/wurde
• Anmeldung an einer Privatschule oder Förderschule à brauchen 

nicht kommen, wenn dort schon eingeschult (Bestätigung!)



Einschreibeunterlagen


